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A n t rag 

c.er AbscOl'dncten !j~aria I'ietzkcy', Eanne Eac;er, rduard .~'!eil'~hart, 
. '/ " Ij ,~) <1.., "/1;""-Michael LuntO'l;J.ts, ."f';.'t1,5 tJ,j,.1t;[ !',/:·>Iv-->} !, ... Jv.(_ 

• I 

und Genossen 

betreffE~d Verwendung der ÜberschUsse des Familienlastenaus-

gleicJ:es. 

Die f.undc sre[.;ieruDC; hat ir. ihrer 3it 7ung vom 10. lfOVC;-,1ber 1970 

einen Bericht an den llat:Lonalrat beschlossen, in den es 

unter anderen heißt: 

"Der von (~er Eundesregier'uns dem ~Tationalr2_t vorgcle:.:;tc Bundes-· 

vora~schlag für 1971 weist bein Ausgleichsfonds fUr FaBilicn

beihilfen einen zu erwartenden tlberschuß von rund 1,2 r~illiarden 

Schilling aus. 

D:Leser De~rag ist nach Absicht der Bundesregierung aussc.hllcf'J

lich für far:1ilienpolit is ehe Eaßnah!11en zu vcrv,'enc1cn. 

Der farülienpolitische Beirat bein Bundeskanzleramt regt eine 

Beihilfenerh5hung, aber auch eine Staffelung nach Altersgruppen 

des lCindes an. 

DemgeGenüber ist die Bundcsreßierun~ der Ansicht) daß auch die 

A1terscruppenstaffclung die echten Kostenbelastungen der Eltern 

nicht genügend berücksichtigt. 

Zi':ei t;ro!",e ;\:ostenfal-:toren belasten die Eltern von ,schülern aller 

Altersgruppen ganz besonders: 
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1. Die j,ährlich notwendice Anschaffung von Schulbüchern 

bedeutet eine große und noch dazu schlagartig in einem 

Monat auftretende BelastunG. Die Eltern von Schulkindern 

an den Pflichtschulen clissen j~hrlich im September an 

hUheren Schulen, Berufsbildenden Schulen und Bilduncs

anstalten rund 120 l-lillionen Sclülling aul"rienclen. 

2. Unabh~nßig von Alter der Schüler und Schulart sInd 

von vielen Eltern bedeutende Fahrtkosten aufzubringen. Diese 

Belastung tr~gt derzeit zur geographisch bedingten Un-

gleichheit der Bildungschancen bei. Diese Kosten bewirken eine 

ungleiche Delastung der Eltern, die durch den Wohnort 

und den Schulstandort bedingt ist. 

Eine Abgeltung bzw. Linderung dieser beiden Lasten wfre eine 

echte familienpolitische Leistung im Sinne des f'mnilienlas'cen-

ausgleiclles: Die Eerstellung der Gleichheit der Kinderkosten 

durch Abgcltung von ungleich hohen Sonderbelastungen. 

Die Bundesregierung schlägt daher die Verwendung des erwartnten 

Überschusses des Familienlastenausgleichsfonds in folgernder 

Forn vor: 

I. 600 Millionen Schilling sind zu verwenden für ~. 

1. eine Erhöhung der Familienbeihilfe um S 20.-- pro Kind 

2. eine Erhöhung der Geburtenbeihilfe um S 30°:--' 

11. '600 11illionen Schilling sind zu verwenden fUr: 

1. Unentgeltliche Beistellung der Lehrbücher an allen 

Schulen aller Schulerhalter ab dem Schuljahr 71/72. 

Die Kosten hieflir betragen im Jahre 1971 300 Millionen 

Schilling für die Pflicht schulen, 120 Millionen Schilling 

für die übrigen Schulen. Ab 1972 ist mit einem jähr

lichen Ersatzbedarf von 20 % dieser Suruncn zu rechnen. 

2. Gewährung von Fahrtkostenzuschilssen an alle Schiller 

aller Schulen •. 

EiefClr steht ein Betrag von 180 !\iilliOnen Schilling 

zur Verfügung. 
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Eier wäre davon auszugehen, daß die Fahrtkosten jeden

falls soweit ersetzt werden, daß kein Kind aus diesem 

Grund auf ~en Besuch einer, seiner Begabung ent

sprechenden Schule verzichten muß und anderseits 

die Schaffung von hochorsanisierten Schulen auch in 

dünnbesiedelten Gebieten Österreichs nicht an den 

Fahrtkosten scheitert, 

Die unter~eichneten Abgeordneten beGrÜßen die i~ Bericht der 

Bundesrer;ieruns enthaltenen Ilaßnahr.:cn und sind entschlossen 

die Vors~hläge der BundesreGierung zum Gegenstand des nach

stehenden Initiativantrages zu machen: 

Der. Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom., ........ , mit dem das 

Familienlastenaus[;leichsgeset.z 1967 rzeuer

lieh Ge~n4ert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ArtH:el I 

Das Fc:.milienlastenaussleicllsgesetz 1967) DGßl. nr~ 37G, 

in der Passung der Bundes2;esetze BGBl. ilr. 302/1968, 

BOBl. lIr. 195/1969 tmd DOBL Ur. 10/1970 \'lird abzef~ndert 'die 

folgt: 

1. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

I: (2) Die Familienbeihilfe beträgt 

für ein Kind monatlich .....•...•.••.. S 220,-

für zwei Kinder monatlich ..••..•••••. S 500,-

fUr drei Kinder mo~atlich ...•.•••••.. S 915,--
für vier Kinder monatlich ...• ~ ••.•••. S1225,--

für jedes Heitere lUnd monatlich ..... S 340,-- mehr". 

2. § ß Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Die Familienbeihilfe einer Vollv:aise (5 (..) 
betr2st monatlich S 220,--. 
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3. § 33 hat zu lauten: 

Ii§ 33. Die Geburtenbeihilfe bctr&ßt für jedes 

Kind S 2 000,--; im Falle einer Totgeburt jedoch 

nur S 800 ~ -"-. 

11 t ~Q J ' • ..: )~ lbs. 7 hat zu lauten: 
11(7) Die Eing~1.nge an den im Abs. 4 und Abs. 5 

lit. a,b und c'angeführtcn Beiträgen und der 

im Abs. 5 lit. d angefUhrte Überschuß des Aus

gleichsfonds fUr Familienbeihilfen, Sektion A, 

sind zweckgebunden für den Aufwand an den nach 

• dieses Bunde3r;eset z zu gcw{l.hrenden !'Iaßna!"%en nach 

l'ilaßgabe besonderer gesetzlicher Bestirmmmse~;.. Ir 

Artikel 11 

(1) ·Die Mittel des Ausgleichsfonds fUr Farnilien-
bel't~"'""r:>n C'el,tl'on B • .. J ~ .1.. ..L..:.. , l_~ .:;.0_ _ • " , sind, soweit sie den Aufwand an 

Familienbeitilfen und an Geburtenbeihilfen übersteigen, 

fUr die Finanzierung von nachstehenden zusätzlichen 

familienpolitischen Haßnahmen zu verwenden: 

a) unentgeltliche Bereitstellung aller Schulbücher 

durch alle Schulen im Sinne des Schuiorganisations~ 

gesetzes, EGD1. Nr. 242/1962 

b} Gew~hrung von FahrtkostenzuschUssen an Schüler 

aller oben genannten Schulen. 

(2) Soweit aus der Gebarung des Ausgleichsfonds 

für Far::ilienbeihilfen dem Reservefonds für Familenbeihilfen 

(§ ~o Familienlastenausgleichsgesetz 1967) flüssige Mittel 

zugeführt wurden, sind diese für Maßnahmen im Sinne des 

Abs o lzu verwenden. 

• 'i 

~ 
f 

1t~' ',J 
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Artikel 111 

(1) Die~es Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der 

folßenden Bestir:ll:mngen am L J;:'inner 1971 in Kraft, 

(2) Art. I Z.3 dieses Bundesgesetzes ist auf Geburten 

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1970 erfolgt sind. 

Für Geburten, die vor dem 1~ Jänner 1971 erfolgt sind, gilt 

§ 33 eies Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der bisherigen 

FCissung. ' 

(3) Mit der Vollziehung di~ses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des Artikel 11 im 

, Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Unterricht und Kunst, 

betraut 0 ' ! ~ ( , :{. I' .J 

1;\ fcrmtllE"f' h/ib'I,Jic}jt tlf/f'c( dl{~_l({crt/l:ri(llq 4f!_C-IeQ 

-F?b{ Cl t~.'l- t( ,0'8« (;:{qflC1!iirch ,'.li bCC! f1 t!~~.CJ~/~}i" /l ,,' 
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